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Haushaltssatzung 

der Gemeinde Senden 

für das Haushaltsjahr 2010 

 

1. Haushaltssatzung 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666 / 
SGV.NRW.2033), geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV.NRW.S.514), hat der 
Rat der Gemeinde Senden mit Beschluss vom          folgende Haushaltssatzung er-
lassen: 
 
 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und notwendigen Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan der 
Gesamtbetrag der Erträge mit 32.892.600 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 35.017.400 € 
 
im Finanzplan der 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31.498.100 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.772.700 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 2.907.500 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 6.396.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
 2.124.800 € 
festgesetzt. 
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§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 
 1.250.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch die Satzung über die Steu-
erhebesätze der Gemeinde Senden für das Haushaltsjahr 2010 vom         2009 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 192 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 381 v.H. 

2. Gewerbesteuer auf 403 v.H. 
 
 

§ 7 

1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teil-
plänen, die von derselben verantwortlichen Organisationseinheit bewirtschaftet 
werden, bilden ein Budget. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investi-
tionen (§ 21 GemHVO). 

 
2. Zwischen den Budgets einer Organisationseinheit erhöhen Mehrerträge die Er-

mächtigungen für Aufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für 
Investitionen (§ 21 II GemHVO). 

 
3. Die Organisationseinheiten haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer 

Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender 
Verwaltungstätigkeit führt. 

 
4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge 

und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden. 
 
5. Unabhängig von den Budgets in den Teilplänen werden folgende Erträge und 

Aufwendungen zu einem Budget zusammengefasst: 
 

Personal 
� Erträge aus Kostenerstattungen für Personalaufwendungen 
� Personalaufwendungen und 
� Versorgungsaufwendungen. 

 
Unterhaltung 
� Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

(Kontengruppe 521) und 
� Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Konten-

gruppe 522). 
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§ 8 
 
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausza hlungen 
 
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO 
NRW sind unerheblich, wenn die Überschreitung des Ansatzes einer einzelnen Zeile 
je Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan und Produktebene nicht mehr als 10 % beträgt. 
Unabhängig hiervon sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen bis einschließlich 50.000 Euro je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfi-
nanzplan auf Produktebene unerheblich. 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen 
Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen entstehen, die zur Erfüllung 
gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen oder als 
außerordentlich einzustufen sind, gelten in jedem Fall als unerheblich. 
 
2. Rückstellungen 
 
Rückstellungen sind nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW im Einzelfall ab 2.000 
Euro zu bilden. 
 
3. Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Die Geringfügigkeitsgrenze für Rechnungsabgrenzungsposten wird auf 5.000 Euro 
im Einzelfall festgesetzt. 
 
Auch wenn im Einzelfall die Wertgrenze unterschritten wird, ist dennoch eine Ab-
grenzung vorzunehmen, wenn die Gesamtsumme des abzugrenzenden Betrages in 
ähnlichen oder gleich gelagerten Sachverhalten den Betrag von 50.000 Euro über-
schreitet.  
 
 
 
 
48308 Senden, 15.12.2009 
 
 
 
Aufgestellt:      Bestätigt: 
 
 
 
 
Hauschopp      Holz 
Gemeindeamtsrat     Bürgermeister 
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S T A T I S T I S C H E       A N G A B E N 
 
1.) Flächengröße des Gemeindegebietes  
 

Stand: 31.12.2008       10.931,03 ha 
davon entfallen auf 
 
1.1 Landwirtschaftliche Nutzflächen   
      einschl. Gartenland  7.089,42 ha 
1.2 Waldfläche  2.162,14 ha 
1.3 Straßen, Wege, Parkplätze     523,01 ha 
1.4 Gewässer     318,12 ha 
1.5 Hof- und Gebäudeflächen     673,77 ha 
1.6 Sonstige Nutzungsarten einschl. 
      Öd- und Unland     164,57 ha 

 
2.) Einwohnerzahl der Gemeinde 

 
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939      5.803 
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950      8.194 
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961      8.110 
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970      9.987 
e) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1974   12 678 
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987   14.462 
g) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1995   18.796 
h) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1996   19.150 
i) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1997   19.260 
j) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1998   19.257 
k) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.1999   19.270 
l) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2000   19.562 
m) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2001   19.703 
n) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2002   19.741 
o) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2003   20.049 
p) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2004   20.267 
q) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2005   20.529 
r) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2006   20.657 
s) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2007   20.720 
s) nach der fortgeschriebenen Bevölkerung am 31.12.2008   20.727 

 
 
3.) Schulen in der Gemeinde 

 (01.08.2008) (01.08.2009) 
 Schüler/innen Schüler/innen 
 
a) Gemeinschaftsgrundschule Senden     384        342 
b) Gemeinschaftsgrundschule Bösensell     117        110 
c) Kath. Grundschule Senden     315        264 
d) Kath. Grundschule Ottmarsbocholt     169        174 
e) Gemeinschaftshauptschule Senden     335        293 
f) Realschule Senden     501        508 
g) Gymnasium Senden     740        775 
  2.561     2.466 
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Vorbericht 

1. Allgemeines 

Der Haushaltsplan ist gemäß § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 

Der Haushaltsplan besteht aus 
dem Ergebnisplan, 
dem Finanzplan, 
den Teilplänen, 
dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss. 

Dem Haushaltsplan sind u. a. beizufügen 
der Vorbericht, 
der Stellenplan, 
die Bilanz des Vorvorjahres, 
eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, 
eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, 
eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des 
Haushaltsjahres, 
eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, 

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die 
Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthal-
tenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 GemHVO). 
Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 
drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planungen sind zu erläutern. 

2. Rückblick über die Jahre 2008 und 2009 

2.1. Haushaltsjahr 2008 (Kamerales Haushaltsrecht) 

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2008 wurde am 11.12.2007  beschlossen und im 

a)  Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen und Ausgaben auf    28.617.300  
b)  Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen und Ausgaben auf     7.215.800  

festgesetzt. 

Der Jahresabschluss ergab im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe 
von je 30.502.356,57 . Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt beliefen 
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sich auf insgesamt 10.380.323,80 . Im Haushaltsplan 2008 war eine Zuführung zur 
Allgemeinen Rücklage in Höhe von 447.600  veranschlagt. Aufgrund der erfreulich 
positiven finanziellen Entwicklung im Jahre 2008 sowie der Umstellung von der Kame-
ralistik auf das NKF ist der Allgemeinen Rücklage (kameral) insgesamt ein Betrag von 
11.630.870,08  zugeführt worden.  
Die Prüfung der Jahresrechnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgte am 
18.06.2009. Der Gemeinderat erteilte daraufhin in seiner Sitzung vom 25.06.2009 dem 
Bürgermeister gemäß § 94 GO Entlastung aus der Rechnungs- und Wirtschaftsführung 
des Haushaltsjahres 2008. 

Die Gemeindekasse war im Jahre 2008 stets in der Lage, den finanziellen Verpflichtun-
gen der Gemeinde ohne Aufnahme von Kassenkrediten pünktlich nachzukommen. 
Kassenbestände, die vorübergehend nicht benötigt wurden, konnten kurzfristig und 
zinsgünstig als Festgelder angelegt werden. 

Im Vermögenshaushalt wurden aus Ansätzen des Jahres 2008 sowie aus sog. Haus-
haltsausgeberesten u. a. folgende Maßnahmen finanziert, die teils durch Zuweisungen 
bzw. Beiträge gedeckt werden konnten: 

Anschaffung v. bewegl. Vermögen –Verwaltung (einschl. ADV)– 82.600 
Anschaffung v. bewegl. Vermögen Verkehrsbüro 20.100 
Installation Photovoltaik-Anlage auf dem Rathausdach 51.100 
Umbau Verkehrsbüro – altes Postgebäude 16.100 
Kosten Machbarkeitsstudie Rathauserweiterung 6.800 
Erwerb v. Ausrüstungsgegenständen f. d. Feuerwehr 32.800 
Erweiterungsmaßnahmen an Feuergerätehäusern 12.800 
Brandschutzmaßnahmen und Sanierungen a.d. Grundschulgebäuden 17.100 
Kosten für die Errichtung eines Mehrzweckraumes –Marienschule– 279.100 
Umbau Davertschule Ottmarsbocholt –Küche– 35.400 
Neubeschaffung EDV-Ausstattung  –Hauptschule– 53.000 
Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude –Hauptschule– 25.300
Kosten Vernetzung Haupt- und Realschule –Anteil Hauptschule– 5.900 
Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude –Hauptschule– 4.300 
Kosten Umwandlung Ganztagsschule –Hauptschule– 24.400 
Erneuerungsmaßnahmen am Schulgebäude –Realschule– 1.200 
Kosten Vernetzung Haupt- und Realschule –Anteil Realschule– 3.300 
Zuschuss denkmalpflegerische Maßnahmen 6.000 
Erneuerung und Sanierung von Spielplätzen 19.800 
Kosten Wiederaufbau Tageseinrichtung An der Drachenwiese 23.100 
Darlehns- und Zuschussgewährung Ruderverein Senden e.V. 10.000 
Darlehns- und Zuschussgewährung Reit- und Fahrverein Senden 24.000 
Ausbau Sportgelände Senden 91.900 
Neubau einer Sporthalle, Ottmarsbocholt 8.300 

Kosten Anbau Doppelturnhalle –Alte Doppelturnhalle– 95.600 

Kosten Ergänzungen Neue Doppelturnhalle 3.800 

Neubau des Cabrios, u.a. Außenanlagen, Beachbereich usw. 858.800 

Landschaftspflege, Grünanpflanzung, Parkanlagen, Reit- und  
Wanderwege 21.200 
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Ausbaukosten Ortskern Senden 21.700 

Kosten f. d. Aufstellung von Bauleitplänen 22.500 

Förderung Energiesparhäuser 24.400 
Erschließung von Baugebieten –Straßenbau– 415.000 
Kostenbeteiligung für Radweg an der K 4 nach Buldern 11.000 
Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt 268.900 
Kostenbeteiligung für Radweg an der K 27 nach Hiddingsel 24.000 
Sonstige Straßenbaumaßnahmen außerhalb von Neubaugebieten 107.400 
Straßenbrücken 6.000 
Wohnumfeldverbesserung/Verkehrsberuhigung 83.900 
Erweiterung der Straßenbeleuchtung 11.300 
Sonstige Kanalisationsmaßnahmen außerhalb von Neubaugebieten 13.300 
Kanalisationsmaßnahmen in Baugebieten 400.000 
Erneuerung und Sanierung von Pumpwerken 7.900 
Anlegung Kanalkataster 2.300 
Kosten Vermögensbewertung 6.700 
Erweiterung Waldfriedhof 16.900 
Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten f.d. Bauhof 21.600 
Instandsetzung und Erneuerung Bauhofgebäude 8.300 
Sanierung von Wirtschaftswegen 216.100 
Aufstellung von Haltestellen ÖPNV, u. a. Bike and Ride 28.800 
Gesellschaftsanteil kommunale Infrastrukturgesellschaft 33.400 
Grunderwerb 3.930.600 

2.2. Haushaltsjahr 2009 

Der Rat der Gemeinde Senden hat am 06.05.2009 den Beschluss über die Haushalts-
satzung 2009 gefasst. 
Der Haushaltsplan, der die anfallenden Erträge und die notwendigen Aufwendungen 
bzw. die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird wie 
folgt beschlossen: 

- im Ergebnisplan  
 Gesamtbetrag der Erträge     33.916.100  
  Gesamtbetrag der Aufwendungen   34.785.000  

- im Finanzplan 
  Gesamtbetrag der Einzahlungen     31.886.500  
  Gesamtbetrag der Auszahlungen    30.490.600  

- Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   2.655.500  
- Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   8.834.000  

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes ist die Inanspruchnahme  
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der Ausgleichsrücklage in Höhe von          868.900  
notwendig. 

Das Produkt 16.01.01 –Allgemeine Finanzwirtschaft weist an Steuern und allgemeinen 
Finanzzuweisungen insgesamt einen Ertrag in Höhe von 22.667.000  aus. Die Gewer-
besteuer mit 5.800.000 , die Schlüsselzuweisungen mit 4.426.000  und der Einkom-
mensteueranteil einschließlich der Kompensationsleistungen Familienleistungsaus-
gleich mit insgesamt 8.250.000  machen die Hauptanteile dieses Gesamtbetrages aus. 
Neben den laufenden Unterhaltungs- und Sachausgaben für Schulen und sonstige öf-
fentliche Einrichtungen sind folgende wesentliche Ausgaben zu nennen: 

a) Personalkosten (brutto)  6.355.400  
b) Kreisumlage  10.681.700  
c) Gewerbesteuerumlage  950.000  

Im Haushalt 2009 wurden insbesondere die nachfolgenden investiven Maßnahmen ver-
anschlagt: 

Produkt 01.07.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 
Neu- und Ersatzbeschaffungen der Hardware für die Verwaltung 20.000 
Anschaffung eines Großflächenkopierers 20.000 
Ersatzbeschaffung eines Internet-Redaktionssystems 20.000 
Ersatzbeschaffung Dokumenten-Management-System 50.000 
Neubeschaffung eines Programms für den elektronischen Sitzungsdienst 10.000 
Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen für Software 7.000 

Produkt 02.07.01 Schutz der Bevölkerung 
Neu- und Ersatzbeschaffung von versch. Ausrüstungsgegenständen 40.000 
Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den LZ Senden 105.000 

Produkt 03.01.01 Grundschulen 
Anschaffung einer Laptopstation für die Marienschule 10.000 
Ersatzmöblierung für Klassenräume der Bonhoefferschule 20.000 
Neu- und Ersatzbeschaffung der ADV-Ausstattung Davertschule 10.000 
Ersatzbeschaffung Pausenalarmierung für die Davertschule 10.000 

Produkt 03.01.02 Weiterführende Schulen 
Erneuerung Möblierung, Einbau von Regalschränken in der Hauptschule 24.000 
Neubau einer Mensa in der Hauptschule 220.000 
Einrichtungskosten für die Mensa in der Hauptschule 90.000 
Neubau eines Raums für die Übermittagsbetreuung in der Realschule 18.000 
Neubau eines Übergangs zu den 10. Klassen in der Realschule 22.000 
Einrichtung der Chemie- und Physikvorbereitungsräume in der Realschule 48.500 
Neubau einer Fahrradstandanlage (250 Räder) am Gymnasium 30.000 
Bauliche Erweiterung der Mensa des Gymnasiums 542.000 
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Einrichtungskosten für die Mensa des Gymnasiums 18.000 

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (TE)
Neubeschaffung einer Reinigungsmaschine für die TE Drachenwiese 3.500 
Neubau eines Unterstandes für Kinderwagen an der TE Drachenwiese 20.000 

Produkt 06.02.01 Spiel- und Bolzplätze 
Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze 43.000 

Produkt 08.01.01 Sportförderung 
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 5.000 

Produkt 08.02.02 Allwetterbad Senden 
Kosten für Attraktivierungen im Cabrio 17.900 

Produkt 08.03.01 Sportplätze und Turnhallen 
Neubau einer Fahrradstandanlage im Sportpark 30.000 
Befestigung und Anlegung von Verkehrswegen im Sportpark 110.000 
Errichtung weiterer Parkplatzflächen im Sportpark 250.000 
Neubau einer Sporthalle in Ottmarsbocholt (Planungskosten) 50.000 

Produkt 10.05.01 Gebäudemanagement 
Erneuerung der Technik im Ratssaal 60.000 

Produkt 11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – Senden (außerhalb Neubaug.) 260.000 
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – Gewerbegebiet Senden-Süd 20.000 
Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich 25.000 
Erneuerung von Pumpwerken (investiv) 373.000 
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – Gewerbegebiet Bahnhof Bö. 115.000 
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – BG Nieländer Bösensell 30.000 
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – Gewerbegebiet Ketternkamp 242.500 
Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB – BG Auf dem Felde II Ottmarsb. 412.500 

Produkt 12.01.01 Bereitstellung v. Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten
Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes 400.000 
Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd 20.000 
Ausbau Baugebiet 3. Erw. Mönkingheide –Langeland 220.000 
Ausbau Baugebiet Nieländer 260.000 
Ausbau Gewerbegebiete Bösensell (Im Südfeld / Am Dorn) 50.000 
Ausbaukosten Gewerbegebiet Ketternkamp Ottmarsbocholt 170.000 
Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße 100.000 
Ausbau auf dem Felde II 170.000 
Kostenbeteiligung für Radweg an der K 4 nach Buldern 10.000 
Dorfkernerneuerung Bösensell 250.000 
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Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt 193.000 
Ausbau innovativer Radweg L 844 10.000 
Eigenanteil Geh- und Radweg K 24 30.000 
Wohnumfeldverbesserungen 50.000 
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung 5.000 

Produkt 12.04.01 Bauhof 
Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte 60.000 

Produkt 13.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- u. Erholungsflächen
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möblierungen (Parkanlagen) 5.000 
Befestigung eines Weges im Königspark 30.000 

Produkt 13.03.01 Friedhöfe 
Erweiterung des Waldfriedhofes (Grabfelder 5/6)- Fortsetzungsmaßnahme 75.000 

Produkt 14.02.01 Energiemanagement 
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden 70.000 
Förderung von Energiesparmaßnahmen / Gebäudesanierung und KW 40 35.000 

Die Gemeindekasse war auch 2009 in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen ohne 
Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachzukommen. 
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3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung 2010 

3.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage 

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 ist in den Landtag eingebracht und soll im De-

zember 2010 beschlossen werden. Es sieht gegenüber dem Vorjahr unveränderte „fikti-

ve“ Steuerhebesätze vor, und zwar bei der  

  Grundsteuer A = 192 % 

  Grundsteuer B = 381 % 

  Gewerbesteuer = 403 % 

Die „fiktiven“ Steuerhebesätze werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 

als Rechengröße für die eigene Steuerkraft angesetzt. Darüber hinaus gehen sie mit 

der Steuerkraftmesszahl in die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage 

ein. 

Vor diesem Hintergrund sieht auch die Haushaltssatzung 2010 gegenüber dem Vorjahr 

unveränderte Steuerhebesätze vor, und zwar 

  Grundsteuer A  =  192 % 

  Grundsteuer B  =  381 % 

  Gewerbesteuer  =  403 %. 
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Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuern, der Finanzzuweisungen 
sowie der mit diesen Einnahmen korrespondierenden Ausgaben wie Kreis- und Gewer-
besteuerumlage. 

Haushaltsjahr 

2007 
Ansatz 

 

2008 
Ansatz 

 

2009 
Ansatz 

 

2010 
Ansatz 

 
Grundsteuer A 160.000 160.000 160.000 160.000

Grundsteuer B 2.100.000 2.150.000 2.170.000 2.250.000

Gewerbesteuer 5.000.000 5.200.000 5.800.000 5.100.000

Einkommensteueranteil 5.600.000 6.800.000 7.600.000 6.480.000

Kompensationsleistungen 580.000 650.000 650.000 752.000

Ausgleich f. d. Wegfall 
Gewerbekapitalsteuer 265.000 285.000 290.000 325.000
Sonstige Steuern 135.000 140.000 150.000 150.000

Zwischensumme Steuern 13.840.000 15.385.000 16.820.000 15.217.000

Schlüsselzuweisungen 4.759.000 5.371.500 4.426.000 4.953.500

Zwischensumme Steuern 
und Schlüsselzuweisungen 

18.599.000 20.756.500 21.246.000 20.170.500

./. Gewerbesteuerumlage 471.500 387.100 431.800 443.000

./. Kreisumlage *) 8.346.900 9.120.700 10.681.700 10.683.600

 9.780.600 11.248.700 10.132.500 9.043.900

./. Leistungen Fond Dt. Einheit 

    a) Gewerbesteuerumlage 

    b) Zahlbetrag Schlüssel- 

        zuweisungen 

434.300

99.700

464.600

0

518.200

0

455.600

0

 9.246.600 10.784.100 9.614.300 8.588.300
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Übersicht zur Entwicklung der eigenen 
Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und 

Kreisumlage 1985 - 2010
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Im Laufe des Jahres 2009 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber den Vor-
jahren deutlich zurückgegangen (s. 3.2.). Im Jahr 2010 wird hier dennoch mit einem 
Ertag von 5.100.000 Euro gerechnet. Dieser Ansatz ist zwar aufgrund der Wirtschafts-
krise rd. 18 % geringer als das Ergebnis des Jahres 2008, allerdings lassen die vorsich-
tig positiven Erwartungen an das Wirtschaftsjahr 2010 einen entsprechenden Ertrag 
erwarten. Die Veranschlagung erfolgt im Übrigen im Rahmen der Orientierungsdaten 
des Landes NRW. 

3.2. Auswirkungen der Wirtschaftskrise 2008 und Risiken auf den Haushalt 

Die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise haben sich im Laufe des Jah-
res 2009 auch auf den Haushalt der Gemeinde Senden ausgewirkt. Es ist festzustellen, 
dass insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer gegenüber der Planung deutlich geringer ausfallen. So wird bei 
der Gewerbesteuer ein Rückgang gegenüber den Planungen des Vorjahres in Höhe 
von rd. 20 % und beim Anteil an der Einkommensteuer der Ansatz um vorrausichtlich 
rd. 14,7 % unterschritten. Weitere Auswirkungen, z.B. im Bereich der Leistungen nach 
dem SGB bleiben abzuwarten.  

3.3. Konjunkturpaket II 

Im Herbst des Jahres 2008 erwuchs aus der Finanzkrise eine globale Wirtschaftskrise. 
Diese Krise stellte die internationale Staatengemeinschaft vor große, neue Herausfor-
derungen. 
Zur Überwindung der Wirtschaftskrise geht es für Deutschland besonders darum, die 
Substanz der heimischen Wirtschaft zu schützen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben 
Bund und Länder verschiedene Konjunkturprogramme aufgelegt. Mit diesen Maßnah-

Entwicklung der Gewerbesteuer
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men, insbesondere dem Konjunkturpaket II, wollen Bund, Länder und Gemeinden ge-
meinsam dabei mithelfen, die Wirtschaftskrise in Deutschland zu überwinden. Den 
rechtlichen Rahmen für dieses Paket bildet das Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG). 

Wie bereits im Vorbericht des Haushalt 2009 dargestellt, werden die Finanzhilfen für die 
Investitionsschwerpunkte Bildung und Infrastrukturmaßnahmen gewährt. Die Gemeinde 
Senden kann für Maßnahmen im Bereich 
 - Bildung:   rd. 1.238.500  
 - Infrastruktur:   rd.    911.600  
erhalten. 

Im Laufe des Jahres 2009 sind nach intensiver Diskussion in den politischen Gremien 
bereits folgende 5 Maßnahmen zum Konjunkturpaket II angemeldet worden: 

1. Energetische Sanierung der Grundschule Bösensell    80.000  
2. Energetische Sanierung des Realschuldaches   650.000  
3. Energetische Sanierung der Turnhalle Ottmarsbocholt  210.000  
4. Aufstockung der Mensaerweiterung am JHG Senden  298.558  
5. Anlegung eines Kunstrasenplatzes im Sendener Sportpark 440.000  

Die Maßnahmen 1. – 4. werden im Haushalt für das Jahr 2009 außerplanmäßig bereit-
gestellt, die Maßnahme zu 5. wird in diesem Jahr veranschlagt. 

4. Haushaltsausgleich und Ausgleichsrücklage 

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rech-
nung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die 
Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (-> sog. „echter“ 
Haushaltsausgleich). Maßgeblich für den Haushaltsausgleich ist somit der Gesamter-
gebnisplan, der insbesondere unter Einbeziehung von bilanziellen Abschreibungen, 
welche den Verbrauch des Anlagevermögens durch Zeitablauf und Gebrauch dokumen-
tieren, ein realistischeres Bild der Haushaltswirtschaft abgibt, als dieses durch die Ka-
meralistik möglich gewesen ist. Hieraus ergeben sich völlig neue Rahmenbedingungen 
für die Haushaltsplanung und den Haushaltsausgleich. 

Während in der Kameralistik im Verwaltungshaushalt ein Überschuss zur Deckung der 
Zins- und Tilgungsleistungen erbracht werden musste, müssen im NKF die Abschrei-
bungen auf das Anlagevermögen und die Zuführungen zu Rückstellungen aus dem lau-
fenden Verwaltungsgeschäft erwirtschaftet werden. Dieses ist gerade für Kommunen, 
die in der Vergangenheit große Investitionen in das gemeindliche Anlagevermögen vor-
genommen haben und diese überwiegend aus angesparten Eigenmitteln finanziert ha-
ben, besonders schwierig. 

Sofern die Summe der Aufwendungen die Summe der Erträge im Gesamtergebnisplan 
übersteigt (= negatives Jahresergebnis), gilt der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO 
NRW trotzdem noch als ausgeglichen (-> sog. „fiktiver“ Haushaltsausgleich), sofern der 
Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt 
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werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Ei-
genkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 S. 1 GO NRW). Sie kann in der Eröffnungsbilanz 
bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur 
Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen 
(bemessen nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen-
den Haushaltsjahre). 

Gegenüber der im Haushaltsplan 2009 dargestellten Berechnung zur Feststellung der 
Ausgleichsrücklage haben sich Änderungen zugunsten der Gemeinde Senden ergeben. 
Sind bislang für die kommunale Ausgleichsrücklage die jeweiligen kameralen Rech-
nungsergebnisse eingestellt worden, so sind nunmehr hier ausschließlich die tatsächli-
chen Ist-Einzahlungen bei den unten aufgeführten Steuern und Zuweisungen zu be-
rücksichtigen. Für die Gemeinde Senden berechnet sich die Höhe der Ausgleichsrück-
lage wie folgt: 

Bezeichnung Ist 2008 Ist 2007 Ist 2006 
        
Grundsteuer A 163.892 177.778 159.924 
Grundsteuer B 2.222.837 2.162.701 2.104.116 
Gewerbesteuer 8.689.071 7.689.703 6.058.810 
Gemeindeanteil EKSt 7.174.557 6.749.892 5.930.325 
Ausgleich Gewerbekapitalsteuer 282.998 273.869 244.537 
Vergnügungssteuer 73.165 72.310 95.512 
Hundesteuer 71.069 66.616 63.467 
Kompensationsleistungen 640.480 645.600 533.824 
Schüsselzuweisungen 5.462.594 4.757.975 3.817.550 
Bedarfszuweisungen 0 0 0 
Investitionspauschale 719.717 664.405 472.966 
Schulpauschale 528.492 460.853 463.104 
Sportpauschale 55.653 55.220 54.459 
  26.084.525 23.776.723 19.998.595 
        
Durchschnitt der letzten 3 Jahre 69.859.843 : 3  = 23.286.614 
        

davon 1/3 23.286.614 : 3  = 7.762.205 

bisher: 7.148.540 

Die Ausgleichsrücklage als Posten des Eigenkapitals dient als Puffer zum Ausgleich 
von Überschüssen und Defiziten der Ergebnisrechnung und erlaubt gleichzeitig einen 
begrenzten Eigenkapitalabbau. Nach der Umstellung auf das NKF können durch die 
Ausgleichsrücklage Mehrbelastungen abgefedert werden. 
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Allgemeine Rücklage 

Ausgleichsrücklage 

Sofern die Ausgleichsrücklage aufgebraucht worden ist, wird der Haushalt genehmi-
gungspflichtig und bei einem weiteren (erheblichen) strukturellen Defizit erfordert dieses 
die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses ist gemäß § 76 Abs. 1 GO 
NRW gegeben, wenn bei der Aufstellung des Haushalts
1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der 

in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rückla-
ge um mehr als ein Viertel verringert wird oder 

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz 
des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein 
Zwanzigstel zu verringern oder 

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage 
aufgebraucht wird. 

Die verschiedenen „Stufen“ des Haushaltsausgleichs lassen sich modellhaft wie folgt 
skizzieren; dabei stellt jede weitere Stufe nach rechts im Zeitablauf eine weitere Redu-
zierung des gemeindlichen Eigenkapitals (= Vermögensverzehr) dar. 

Die Summe aus der Allgemeinen 
Rücklage und Ausgleichsrücklage 
bildet das Eigenkapital.
Die Ausgleichsrücklage ist damit ein 
rechnerischer Unterposten des Ei-
genkapitals. 
Diese Allgemeine Rücklage im NKF, 
die gemäß Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2009 rd. 101 Mio.  beträgt, 
ist nicht identisch mit der allgemei-
nen Rücklage in der Kameralistik, 
welche als eine Art Sparbuch der 
Gemeinde einen Bestand an liqui-
den Mitteln ausweist. 
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Stufenmodell des Haushaltsausgleichs: 

          

        
        

1. "echter"
Haushalts-
ausgleich         

        
Ertrag >       
Aufwand 

2. "fiktiver"
Haushalts-
ausgleich       

        
  Ertrag <     
  Aufwand 

3. Verringerung 
allg. Rücklage    
(< Schwelle)     

  und Defizit ist durch     
  Ausgleichsrücklage Ausgleichsrücklage   
  gedeckt ist aufgebraucht: 

4. Verringerung 
allg. Rücklage   
(> Schwelle)   

    Genehmigung durch   

    Aufsichtsbehörde - mehr als 25% 

        zum Vorjahr oder

5. Eigenkapital
wird negativ 

      - in 2 Jahren um   
        mehr als 5% völlige 
      Folge: Haushalts- Überschuldung 
      sicherungskonzept!   

  
Eigenkapitalrückgang  

   

5. Übersicht über die Eigenkapital- und Finanzentwicklung 

Der Haushalt 2010 weist ein negatives Planergebnis (= ordentliches Ergebnis, siehe 
Zeile 22 des Gesamtergebnisplans) von 2.124.800 Euro aus. Der fiktive Haushaltaus-
gleich wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe er-
reicht. Gleichzeitig weist der Haushaltsplan ein positives außerordentliches Ergebnis 
(siehe Zeile 25 des Gesamtergebnisplans) von 340.000 Euro aus. Dieses Ergebnis ist 
auf Gebührenmehreinnahmen bei den Abwassergebühren durch die nachträgliche 
Festsetzung der (kostendeckenden) getrennten Gebühren für Schmutz- und Nieder-
schlagswasser für das Jahr 2008 zurückzuführen und erhöht die Allgemeine Rücklage 
als Teil des Eigenkapitals. Das Jahresergebnis (Plan) beträgt also –1.784.800 Euro. 

Unter Berücksichtigung der weiteren Finanzplanungsjahre wird der Bestand der Aus-
gleichsrücklage voraussichtlich im Jahre 2013 aufgebraucht werden und eine Entnahme 
aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 1.151.300 Euro (= Verringerung um 
1,14%) erforderlich werden, soweit nicht in den nächsten Jahren eine Steigerung der 
Erträge und / oder eine Reduzierung des Aufwandes erreicht wird. Entsprechend der 
gesetzlichen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich (siehe 4.) bedürfte damit der 
Haushalt für das Jahr 2013 der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
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Auch im Finanzplan zeigt der Haushalt einen negativen Saldo. Dieser ist vor allem auf 
die weiterhin schlechte Ertragslage aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie auf 
die beabsichtigten Investitionsvorhaben sowie auf die Inanspruchnahme aus Rückstel-
lungen für unterlassene Instandhaltungen zurückzuführen. Dies führt im Ergebnis zu 
einer erheblichen Verringerung der liquiden Mitteln in den nächsten Jahren (siehe Ziffer 
9 – Kassenlage). 
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6. Der Ergebnisplan 

Sowohl der Ergebnisplan und die Teilergebnispläne als auch der Finanzplan und die 
Teilfinanzpläne sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die ein-
zelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen – teils stark aggregiert – mehrere 
Ertrags-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsarten zusammen. Im Folgen-
den ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge welche Aufwendungen den Positionen im 
Ergebnisplan zuzurechnen sind. 

6.1. Aufteilung der Erträge 

Ansatz
2009

Ansatz
2010

Steuern u. ä. Abgaben 16.820.000 15.217.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen 6.641.700 7.563.900
Sonstige Transfererträge 11.000 14.000
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 4.866.200 5.480.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.584.300 2.911.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 634.600 550.300
Sonstige ordentliche Erträge 1.043.100 1.050.000
Finanzerträge (Zeile 19) 315.200 105.200
Gesamt 33.916.100 32.892.600

Kostener-
stattungen und 
Kostenumlagen

1,67%

Steuern u. ä. 
Abgaben
46,26%

Finanzerträge
0,32%

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte

8,85%

Öffentl.-rechtliche 
Leistungsentgelte

16,66%

Sonstige 
Transfererträge

0,04%

Zuwendungen u.
allg. Umlagen

23,00%

Sonstige
ordentliche

Erträge
3,19%
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6.2. Aufteilung der Aufwendungen 

Ansatz
2009

Ansatz
2010

Personalaufwendungen 6.046.800 6.271.000
Versorgungsaufwendungen 308.600 270.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.678.100 5.763.100
Bilanzielle Abschreibungen 3.901.900 3.863.200
Transferaufwendungen 14.538.600 14.705.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.310.600 4.144.100
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen (Zeile 20) 400 300
Gesamt 34.785.000 35.017.400

Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen

0,001%

Personalauf-
wendungen

19,60%

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen

13,30%

Transferauf-
wendungen

47,10%

Aufwendungen für 
Sach- und 

Dienstleistungen
18,50%

Versorgungs-
aufwendungen

1,00%
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6.3. Die Einzelpositionen des Ergebnisplans 

6.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) 

Hierunter fallen die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, der Einkommensteuer- 
und Umsatzsteueranteil, die Vergnügungs- und die Hundesteuer. Diese Steuern sind 
allesamt im Produkt 16 01 010 – Allgemeine Finanzwirtschaft – ausgewiesen; hier fin-
den sich Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten. 

Vergnügungs-
steuer

1%

Grundsteuer A 
1,05%

Familienlasten-
ausgleich

4,94%

Anteil an der 
Umsatzsteuer

2,14%

Anteil an der 
Einkommensteuer

42,58%

Gewerbesteuer
33,52%

Grundsteuer B
14,79%

Hundesteuer
0,46%

Ansatz
2009

Ansatz
2010

Grundsteuer A 160.000 160.000
Grundsteuer B 2.170.000 2.250.000
Gewerbesteuer 5.800.000 5.100.000
Anteil an der Einkommensteuer 7.600.000 6.480.000
Anteil an der Umsatzsteuer 290.000 325.000
Vergnügungssteuer 80.000 80.000
Hundesteuer 70.000 70.000
Familienlastenausgleich 650.000 752.000
Gesamt 16.820.000 15.217.000
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6.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Unter dieser Position sind insbesondere Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisun-
gen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, all-
gemeine Umlagen und die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus erhalte-
nen Investitionszuweisungen zusammengefasst. Zuweisungen sind Übertragungen in-
nerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Be-
reich in den unternehmerischen Bereich. 

Durch die abschließenden Arbeiten im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ha-
ben sich bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten veränderte Werte und 
Zuordnungen zu Produkten und Gebäuden ergeben. Dies wird im Haushalt an ver-
schiedenen Stellen (z.B. Cabrio, Zeile 2) deutlich. Die Veränderungen ergeben insge-
samt einen positiven Wert. 

Ansatz
2009

Ansatz
2010

Schlüsselzuweisungen 4.426.000 4.953.500
Zuweisungen u. Zuwendungen f. lfd. Zwecke 631.900 744.800
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen 1.133.800 1.415.600
Schulpauschale NRW (Konsumtiver Anteil) 450.000 450.000
Gesamt 6.641.700 7.563.900

Zuweisungen u. 
Zuwendungen f.

lfd. Zwecke
9,28%

Erträge aus 
Auflösung 

Sonderposten aus 
Zuweisungen

18,72%

Schulpauschale 
NRW
6,78%

Schlüsselzu-
weisungen

80,34%
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6.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3) 

Unter sonstigen Transfererträgen sind Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang 
mit der Sozialhilfe (Restabwicklung) bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz, z. B. Er-
satz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen veranschlagt. Es 
handelt sich hierbei um einen untergeordneten Bereich. 

  
Ansatz
2009 

Ansatz
2010 

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 7.000 10.000
Andere Sonstige Transfererträge 4.000 4.000

Gesamt 11.000 14.000
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6.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) 

Diesen Entgelten liegt ein öffentlich-rechtliches Auftragsverhältnis, z.B. ein Bescheid, 
zugrunde. Hierunter gefasst sind insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsge-
bühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den 
Gebührenausgleich.

  
Ansatz
2009 

Ansatz
2010 

Verwaltungsgebühren 147.500 147.500
Beiträge Tageseinrichtungen (TE) 626.000 664.000
Abfallentsorgungsgebühren 1.382.700 1.382.300
Entwässerungsgebühren 1.429.800 2.002.500
Friedhofsgebühren 122.000 121.000
Wasserverbandsgebühren 105.000 105.000
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen 895.800 889.100
Sonstige Benutzungsgebühren 157.400 169.500
Gesamt 4.866.200 5.480.900

Erträge aus 
Auflösung 

Sonderposten aus 
Beiträgen
16,22%

Beiträge TE
12,11%

Abfallentsor-
gungsgebühren

28,41%

Friedhofs-
gebühren

2,51%

Wasserver-
bandsgebühren

2,16%

Entwässerungs-
gebühren
29,38%

Verwaltungs-
gebühren

3,03%Sonstige Benut-
zungsgebühren

3,23%
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6.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Erträgen bzw. Einzahlungen 
aus Verkäufen, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Eintrittsentgelten u. ä. zusammen. Die-
sen Entgelten liegt ein privatrechtliches Auftragsverhältnis, z.B. ein Vertrag, zugrunde. 

  
Ansatz 
2009 

Ansatz
2010 

Mieten, Pachten 226.500 213.000
Erträge aus Grundstücksverkäufen 2.460.000 1.796.000
Erlöse Cabrio-Bad insg. (ohne Kostenerstattung) 778.300 784.600
sonstige Entgelte 119.500 117.700
Gesamt 3.584.300 2.911.300

Erträge aus 
Grundstücks-

verkäufen
67,38%

Erlöse Cabrio-Bad 
insgesamt

21,71%

sonstige Entgelte
4,04%

Mieten, Pachten
7,32%
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6.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) 

Dies sind Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von 
Gemeinden. Gemeint sind z.B. innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlagen bzw. 
Verrechnungen für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen. Hierzu zählen z.B. 
Betriebskostenerstattungen, Erstattung von Schülerfahrtkosten, Wahlkostenerstattun-
gen, Elternbeiträge aus Tageseinrichtungen oder Kostenerstattungen für ordnungsbe-
hördliche Maßnahmen. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis 
zugrunde.

  
Ansatz
2009 

Ansatz
2010 

Entschädigung f. angemietete Objekte für Obdachlose 7.500 7.500
Erstattung vom Land für Wahlen 34.000 11.000
Erstattungen f. Aus- und Fortbildung von Lehrkräften 7.000 8.000
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende 380.000 380.000
Erstatt. Anteil Unterbringungskosten aus Landespauschale 42.900 42.900
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten 45.000 4.200
Erstattungen für Hausanschlusskosten 5.000 0
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen 113.200 96.700
Gesamt 634.600 550.300
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6.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) 

Hierzu zählen Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, 
Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben oder Erträge 
aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen. 

  
Ansatz
2009 

Ansatz
2010 

Betreibungsgebühren Veranlagung 20.000 20.000
Zwangsgelder, Geldbußen etc. 40.000 42.000
Erstattung von Steuern 121.600 126.500
Konzessionsabgaben 820.000 820.000
Nachforderungszinsen 35.000 35.000
sonstige Erträge 6.500 6.500
Gesamt 1.043.100 1.050.000

Konzessions-
abgaben
78,57%

Erstattung von 
Steuern
12,05%

sonstige
Erträge
0,62%

Nachforderungs-
abgaben
3,35%

Zw angsgelder, 
Geldbußen etc.

4,00%

Betreibungs-
gebühren 

Veranlagung
1,92%
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6.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11) 

Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der ta-
riflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensi-
onsrückstellungen sowie Beihilfen für Beamte. 

6.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) 

Darunter sind Aufwendungen für die Versorgung der Beamten und die Beihilfen für Ver-
sorgungsempfänger zu verstehen.

Ansatz
2009

Ansatz
2010

Dienstaufwendungen 4.693.800 4.901.700
Beiträge zu Versorgungskassen 317.400 326.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 805.100 812.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 100.500 101.300
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte 130.000 130.000
Gesamt 6.046.800 6.271.000

Beihilfen, 
Unterstützungs-

leistungen für 
Beschäftigte

1,66%

Beiträge zur 
gesetzl. Sozial-

versicherung
13,31%

Zuführungen zu 
Pensionsrück-
stellungen für 
Beschäftigte

2,15%

Beiträge zu 
Versorgungs-

kassen
5,25%

Dienstauf-
wendungen

77,62%

Ansatz
2009

Ansatz
2010

Versorgungsaufwendungen 308.600 275.900
Zuführungen zu Beihilferückstellungen 0 0
Gesamt 308.600 275.900
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Zu Ziff. 6.3.8 und Ziff. 6.3.9
Die Veranschlagung der Personalkosten im Haushalt 2010 ist unter Berücksichtigung 
der bereits gesetzlich beschlossenen Besoldungserhöhung bei den Beamten von 1,2 % 
sowie einer möglichen Tariferhöhung bei den tariflich Beschäftigten von rd. 2,0 % vor-
genommen worden. Darüber hinaus hat sich im Bereich der Tageseinrichtung für Kinder 
aufgrund der neuen tariflichen Einigung im Jahre 2009 und der U3-Betreuung der Per-
sonalaufwand insgesamt erhöht. Außerdem wurden die Ergebnisse der externen Stel-
lenbewertung aus den Jahren 2009 berücksichtigt.  

Die in den Haushaltsjahren 2008 und 2009 vorgenommene Produktstruktur ist zum 
Haushalt 2010 nochmals hinsichtlich der Praktikabilität überarbeitet worden. Dies führt 
in der Darstellung im Haushaltsplan bei verschiedenen Produkten zu z.T. deutlichen 
Verschiebungen bei den Personalkosten. Inhaltlich bedeutet dies jedoch keine Erhö-
hung der Personalkosten über die oben dargestellte Personalkostenplanung. So wurde 
das Produkt 03.02.01 –Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte– 
aufgegeben und differenziert den Produkten 03.01.01 –Grundschulen– und 03.01.02 –
Weiterführenden Schulen– zugeordnet. Des Weiteren sind die Produkte 11.02.01 –
Entwässerung und Abwasserbeseitigung– und 11.02.02 –Benutzungsgebühren (Ent-
wässerung und Abwasserbeseitigung)– neu zusammengefasst worden. In 11.02.01 
sind nunmehr ämterübergreifend alle Personalkosten enthalten, die auf Entwässerung 
und Abwasserbeseitigung zurückzuführen und somit gebührenrelevant sind. Das Pro-
dukt 11.02.02 enthält ab 2010 u.a. die Personalkosten für die Klärschlammentsorgung. 
Sofern sich weitere Verschiebungen ergeben, sind diese in den Erläuterungen zu den 
einzelnen Produkten inhaltlich begründet. 

Personalkosten im Vergleich
Um den Personalaufwand der Kommunen in NRW vergleichbar zu machen, veröffent-
licht das LDS eine Statistik zur Personalintensität. Diese Statistik unterscheidet die 
Kommunen nach Größenklassen. In der aktuellen Auswertung zum 30.06.2008 ist die 
Gemeinde Senden der Größenklasse 09, d. h. Kommunen zwischen 20.001 bis 25.000 
Einwohner zugeordnet. In der Auswertung belegt die Gemeinde Senden von 43 Kom-
munen Platz 22. Allerdings bleiben in der Statistik kommunale Ausgliederungen unbe-
rücksichtigt. Von den 21 Kommunen, die der Gemeinde Senden im Vergleich vorgehen, 
haben 20 Kommunen Aufgaben ausgegliedert und Eigengesellschaften errichtet. Das 
dort beschäftigte Personal ist in der aufgeführten Statistik zur Personalintensität nicht 
enthalten, da hier nur „die Kernverwaltung“, d. h. die im kommunalen Haushalt veran-
schlagten Bereiche (ohne ausgegliederte Bereiche) erfasst ist. Der umfängliche Ver-
gleich der Personalintensität ist daher nicht möglich. 

Ein weiteres Indiz für die Bewertung der Personalausgaben lässt sich jedoch aus der 
sogenannten Kassen-/Vierteljahresstatistik ableiten. Das aktuell vorliegende Ergebnis 
datiert vom 31.12.2007. Hier wird folgender Vergleich der Personalausgaben je Ein-
wohner angestellt: 

Gemeinde Senden Vergleich zu den 
Kommunen im Kreis 
Coesfeld 

Vergleich der Ge-
meindegrößenklas-
se NRW 

Vergleich aller 
kreisangehörigen 
Gemeinden NRW 

263, 47 Euro 301,70 Euro 
(- 38,23 Euro = 

-  14,5 %) 

291,15 Euro 
(- 27,68 Euro = 

- 10,5 %) 

377,30 Euro 
(- 113,83 Euro = 

- 43,2 %) 
Optionskommunen (SGB II und XII) 



V 29

Der Vergleich zeigt, dass die Personalausgaben der Gemeinde Senden im Vergleich zu 
den Kommunen im Kreis Coesfeld, zu den Kommunen der gleichen Größenklasse so-
wie zu allen kreisangehörigen Gemeinden in NRW deutlich unter den dort ermittelten 
Werten liegen. In den oben angegebenen Vergleichsgruppen sind dabei die Personal-
ausgaben möglicher kommunaler Ausgliederungen (z.B. Abwasserwerke, Liegen-
schaftsgesellschaften etc.) anderer Kommunen nicht enthalten. Ebenso sind dort re-
gelmäßig keine zusätzlichen Personalausgaben für die Bearbeitung der SGB II – und 
SGB XII – Fälle, wie sie bei den Optionskommunen des Kreises Coesfeld anfallen, ent-
halten. Die dort anfallenden Personalkosten würden, wenn man sie dem kommunalen 
Haushalt hinzurechnen würde, die Kennzahl „Personalausgaben je Einwohner“ noch 
erhöhen und so zu einer weiteren Verschlechterung gegenüber dem Ergebnis der Ge-
meinde Senden führen. 

Aufteilung Personalkosten 

 Haushalts-
ansatz 2010 

Haushalts-
ansatz 2009 

Dienstbezüge für Beamte 836.900,00 740.500,00

Pensionsrückstellung Dienstbezüge 0,00 0,00
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 3.998.900,00 3.887.500,00
Dienstbezüge sonstige Beschäftige 65.900,00 65.800,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsbezüge 0,00 0,00
Versorgungskassenbeiträge Beamte 270.700,00 308.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 320.800,00 312.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte 5.200,00 5.200,00
Beiträge zur Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte 798.800,00 791.600,00
Beiträge zur Sozialversicherung sonst. Beschäftigte 13.200,00 13.500,00
Beihilfen für Beamte 101.300,00 100.500,00
Beihilfen für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00

Personalauszahlungen  6.411.700,00 6.225.400,00
Zuführung zu Pensionsrückstellung 130.000,00 130.0000,00

Personalaufwand insgesamt 6.541.700,00 6.355.400,00

Aufteilung Personalkosten 

 Personalkostenberechnung 
- Personalkosten  -brutto 6.541.700,00 6.355.400,00

 - hierzu Erstattungen x)              
.

850.100,00 807.000,00

 Personalkosten - netto 5.691.600,00 5.548.400,00
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6.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen den Bewirtschaftungsauf-
wand, also beispielsweise für Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe und Abgaben, 
den Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge und Straßen und 
außerdem die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Aufwendungen für Lern-
mittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz). Sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 
z.B. auch: Aufwendungen für Waren und Vorräte, Schülerbeförderungskosten, externe 
Beratungskosten sowie für Architekten- und Ingenieurleistungen. 

Ansatz 
2009

Ansatz
2010

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 932.600 971.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 342.100 315.000
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit 49.500 48.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.575.300 1.815.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 196.000 170.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 105.000 104.900
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 121.500 134.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2.356.100 2.203.900
Gesamt 5.678.100 5.763.100

Unterhaltung der 
Grundstücke und 

baulichen Anlagen
16,85%

Unterhaltung des 
sonstigen 

unbeweglichen 
Vermögens

6,00%

Unterhaltung des 
beweglichen 
Vermögens

2,96%

Besondere 
Verwaltungs- und 
Betriebsaufwen-

dungen
1,84%

Erstattungen f. Aufw. 
von Dritten aus lfd. 

Verwaltungstätigkeit
0,87%

Bewirtschaftung
der Grundstücke

und baulichen 
Anlagen
31,50%

Aufwendungen für 
sonstige 

Dienstleistungen
38,24%

Aufwendungen für 
sonstige 

Sachleistungen
2,33%
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6.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14) 

Diese Position fasst die Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Be-
triebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Einrichtungen und Fahr-
zeuge zusammen. Diese sollen bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wert-
minderungen erfassen und werden dementsprechend als Aufwand (= Werteverzehr) 
angesetzt. Neben den planmäßigen (linearen) Abschreibungen fallen hierunter auch die 
außerplanmäßigen Abschreibungen, z.B. aufgrund von außergewöhnlichen Wertminde-
rungen oder aufgrund eines vorzeitigen Ersatzes (vor Ablauf der veranschlagten Nut-
zungsdauer). 

  
Ansatz
2009 

Ansatz
2010 

Abschreibungen auf Sachanlagen 3.901.900 3.863.200

Gesamt 3.901.900 3.863.200

Den Abschreibungen auf Sachanlagen (Aufwand) sind die Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 1.415.600  (siehe 6.3.2) und aus 
Beiträgen in Höhe von 889.100  (siehe 6.3.4) gegenüber zu stellen. Danach beträgt 
die jährliche Nettobelastung für den Haushalt rd. 1.558.500 . 
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6.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15) 

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine Gegenleistung entge-
gensteht (z.B. Sozialhilfe, Subventionen). Dementsprechend zählen hierzu Zuweisun-
gen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungs-
beteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ und die Kreisumlage. 

In den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 1.091.000 Euro sind auch die hälftigen 
SGB II Aufwendungen der Gemeinde in Höhe von 680.000 Euro enthalten. Im Rahmen 
der Abrechnung des SGB II werden die verbleibenden 50% über die Kreisumlage abge-
rechnet. Die tatsächlichen Aufwendungen im Rahmen des SGB II und XII werden als 
„durchlaufende Gelder“ gegenüber dem Kreis Coesfeld gebucht und sind nicht im 
Haushalt veranschlagt. 
Darüber hinaus sind in der Summe 411.000 Euro für Hilfen zum Lebensunterhalt nach 
dem AsylbLG (siehe Produkt 05.03.02) enthalten. 

Ansatz 
2009

Ansatz
2010

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 1.042.700 1.111.600
Schuldendiensthilfen 6.200 6.200
Sozialtransferaufwendungen 972.000 1.091.000
Steuerbeteiligungen 950.000 898.600
Allgemeine Umlagen (u.a. Kreisumlage) 10.681.700 10.683.600
Sonstige Transferaufwendungen 876.000 914.000
Gesamt 14.528.600 14.705.000

Zuweisungen und 
Zuschüsse für 

laufende Zwecke
7,56%

Schuldendiensthilfen
0,04%

Allgemeine Umlagen 
(u.a. Kreisumlage)

72,65%

Sonstige Transferauf-
wendungen

6,22% Sozialtransfer-
aufwendungen

7,42%

Steuerbeteiligungen
6,11%
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6.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) 

Diese Position enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzklei-
dung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwen-
dungen (z.B. Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Porto und Versand), Versi-
cherungsbeiträge und Verfügungsmittel. 

Ansatz 
2009

Ansatz
2010

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 89.600 86.200
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten 363.000 418.200
Geschäftsaufwendungen 2.390.800 2.423.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 382.000 398.200
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen 1.050.000 784.000
Besondere ordentliche Aufwendungen 5.000 5.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.200 29.200
Gesamt 4.310.600 4.144.100

Sonstige Personal- 
und Versorgungs-

aufwendungen
2,08%

Aufwendungen
f. d. Inanspruch-

nahme v.
Rechten und 

Diensten
10,09%

Wertveränder-
ungen bei 

Vermögens-
gegenständen

18,92%

Besondere 
ordentliche 

Aufwendungen
0,12%

Geschäfts-
aufwendungen

58,48%

Steuern, 
Versicherungen, 
Schadensfälle

9,61%

Weitere sonstige 
Aufwendungen 

aus lfd. 
Verwaltungs-

tätigkeit
0,70%
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6.3.14. Finanzerträge (Zeile 19) 

Finanzerträge bestehen aus Zinsen und Erträgen/Einzahlungen aus Beteiligungen. Die-
se werden einheitlich im Produkt 01.09.03 – Vermögens- und Schuldenverwaltung – 
ausgewiesen. 

6.3.15. Zinsen u. ä. Aufwendungen (Zeile 20) 

Hierzu zählen sowohl Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen als auch kurzfristige 
Liquiditätskredite. Diese sind – wie auch die Finanzerträge - einheitlich im Produkt 
01.09.03 – Vermögens- und Schuldenverwaltung – veranschlagt. 
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7. Der Finanzplan 

7.1. Aufteilung der Einzahlungen 

Ansatz
2009

Ansatz
2010

Steuern u. ä. Abgaben 16.820.000 15.217.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen 5.507.900 6.148.300
Sonstige Transfereinzahlungen 11.000 14.000
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3.970.300 5.021.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.584.400 2.911.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 634.600 550.300
Sonstige Einzahlungen 1.043.100 1.050.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 315.200 585.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23) 2.558.400 2.809.000
Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33) 97.100 98.500
Gesamt 34.542.000 34.405.600

Kostener-
stattungen und 
Kostenumlagen

1,60%

Steuern u. ä. 
Abgaben
44,23%

Zinsen und
ähnliche 

Einzahlungen
1,70%

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte

8,46%

Öffentl.-rechtliche 
Leistungsentgelte

14,60%
Sonstige Transfer-

einzahlungen
0,04%

Zuwendungen u. 
allg. Umlagen

17,87%

Sonstige 
Einzahlungen

3,05%

Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

8,16%Rückflüsse von 
Darlehen

0,29%
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7.2. Aufteilung der Auszahlungen 

Ansatz
2009

Planung
2010

Personalauszahlungen 5.916.800 6.141.000

Versorgungsauszahlungen 308.600 270.700

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.433.600 7.295.600

Transferauszahlungen 14.538.600 14.705.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) 8.801.900 6.341.900

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 34) 32.100 54.100

Sonstige Auszahlungen 3.292.600 3.360.100

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 400 300

Gesamt 39.324.600 38.168.700

Sonstige 
Auszahlungen

8,80%

Versorgungs-
auszahlungen

0,71%

Auszahlungen für 
Sach- und 

Dienstleistungen
19,11%

Transfer-
auszahlungen

38,54%

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

16,62%

Zinsen und
sonstige Finanzauf-

wendungen
0,001%

Personal-
auszahlungen

16,09%

Tilgung und 
Gewährung von 

Darlehen
0,14%
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7.3 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Finanzplan und den Teilfinanzplänen finden sich die Ein- und Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit wieder. Die einzelnen Investitionsvorhaben sind dabei unterhalb des 
jeweiligen Teilfinanzplans erläutert. Im Folgenden sind die für das Jahr 2010 
veranschlagten Investitionsausgaben aufgeführt: 

Produkt 01.07.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  

Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung 20.000 
Neubeschaffung Fernsehgeräte Rathaus 1.000 
Ersatz und Neubeschaffungen Software 5.000 
Ersatzbeschaffung Software für Personalverwaltung 25.000 
Hardware zur Einführung des elektronischen Personalausweises 10.000 

Zwischensumme: 61.000 

Produkt 01.09.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung 

Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds WVK) 13.000 

Zwischensumme: 13.000 

Produkt 01.11.01 Grundstücksmanagement 

Kosten Bebauungspläne 61.000 
Grunderwerb 500.000 

Zwischensumme: 561.000 

Produkt 02.07.01 Schutz der Bevölkerung 

Ersatzbeschaffung von Ausrüstung (Maschinen und Geräte) 12.200 
Neu- und Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 8.000 
Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung 31.000 
Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen für den Lösch-
zug Ottmarsbocholt 48.000 
Anschaffung eines neuen Gerätewagens für den Löschzug Senden 65.000 
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Senden (Planungskosten) 25.000 
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Ottmarsbocholt 300.000 

Zwischensumme: 489.200 

Produkt 03.01.01 Grundschulen 

Möblierung von Klassenräumen und Besprechungszimmer Gemein-
schaftsgrundschule Bösensell 20.000 

Zwischensumme: 20.000 
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Produkt 03.01.02 Weiterführende Schulen 

Möblierung und Regalschränke für den Ganztagsschulbetrieb an der 
Edith-Stein-Schule 5.000 
Raumkonzept zur Umwandlung der Edith-Stein-Schule in eine Ganz-
tagsschule (Planungskosten) 50.000 
Neubeschaffung eines Smartboards für die Edith-Stein-Schule 5.000 
Ersatzbeschaffung von Klassenmöblierung an der Edith-Stein-Schule 20.000 
Neubau eines Übergangs zu den 10. Klassen (Restarbeiten) 3.000 
Neubeschaffung eines Smartboards für die Geschwister-Scholl-Schule 5.000 
Ersatzbeschaffung Möblierung Klassensätze Realschule 7.500 
Instrumente für die Bläserklasse der Geschwister-Scholl-Schule 20.000 
Neubeschaffung eines Smartboards für das Joseph-Haydn-Gymnasium 5.000 
Ersatzbeschaffung von Hardwareausstattung für das Joseph-Haydn-
Gymnasium 5.000 
Anschaffung von Blasinstrumenten für eine Bläserklasse Joseph-
Haydn-Gymnasium 20.000 
Ausstattung der Biologie-, Physik- und Chemieräume im Joseph-Haydn-
Gymnasium 15.000 

Zwischensumme: 160.500 

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

Investitionszuschüsse an Dritte zum Ausbau der U 3-Betreuung 60.000 
Außenstrahler zur Umfeldbeleuchtung der Tageseinrichtung „An der 
Drachenwiese“ 2.000 

Zwischensumme: 62.000 

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze 

Erneuerung und Neueinrichtung verschiedener Spielplätze 32.000 

Zwischensumme: 32.000 

Produkt 08.01.01 Sportförderung 

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 5.000 

Zwischensumme: 5.000 

Produkt 08.02.01 Lehrschwimmbecken Bösensell 

Neubau eines massiven Lärmschutzes am Lehrschwimmbecken in Bö-
sensell 50.000 

Zwischensumme: 50.000 



V 39

Produkt 08.02.02 Cabrio Senden 

Ansatz für Attraktivierungen 17.900 
Bau einer Wärmerückgewinnungsanlage 35.000 

Zwischensumme: 52.900 

Produkt 08.03.01 Sportplätze und Turnhallen 

Verkehrswege im Sportpark 15.000 
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 5.000 
Neubau einer Turnhalle im Ortsteil Ottmarsbocholt (Bau- und Planungs-
kosten 2010) 815.000 
Ersatz Clubheim des Ottmarsbocholter Tennisclubs 150.000 
Ersatz von zwei Tennisplätzen (inkl. Ballfangzaun) 100.000 
Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportpark Senden (KoPa II) 440.000 
Ersatzbeschaffung von Bodenschutzbelag Steverhalle (Festwert) 4.300   

Zwischensumme: 1.529.300 

Produkt 10.05.01 Gebäudemangemanet 

Erneuerung der Technik im Ratssaal 28.000 
Ersatzbeschaffung von Mobiliar im Rathaus 15.000 

Zwischensumme: 43.000 

Produkt 11.02.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 

Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich 23.000 
Erneuerung in Pumpwerken 7.000 
Kanalisationsmaßnahmen Baugebiet „Sporksfeld“ 4.000 
Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet „Brocker Feld“ 300.000 
Kanalisationsmaßnahmen Baugebiet „Buskamp“ 600.000 

Zwischensumme: 934.000 

Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieur-
bauten 

Straßenausbau 3. Erweiterung Mönkingheide-Langeland 850.000 
Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt (Hölschers Kuhle) – Anlegung ei-
nes Brunnens 5.000 
Eigenanteil der Gemeinde für den Kreisverkehr an der Gartenstraße / 
Steverstraße (K 4) und den Umbau Kreisverkehr Appelhülsener Straße 370.000 
Ausbau innovativer Radweg an der L 844 10.000 
Eigenanteil für den Ausbau Geh- und Radweg K 24  104.000 
Erneuerung der Steverbrücken Siebenstücken / Hagenkamp 120.000 
Wohnumfeldverbesserungen 20.000 
Erweiterung und Ausbau Straßenbeleuchtung 5.000 
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Umgestaltung Busbahnhof 120.000 
Ausbaukosten Gewerbegebiet „Brocker Feld“ 250.000 
Errichtung zweier Bushaltestellen B 235 / L 844 191.000 
Wegeausbau entlang des Dortmund-Ems-Kanals 44.000 
Wegeverbindung Strontianitfeld / Auf dem Felde 15.000 
Radwegeverbindung an der K 2 50.000 

Zwischensumme: 2.154.000 

Produkt 12.04.01 Bauhof 

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten 45.000 
Ersatzbeschaffung von Geräten 15.000 

Zwischensumme: 60.000.

Produkt 13.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- u. Erholungsflächen

Neu- und Ersatzbeschaffung von Möblierungen  (Parkanlagen) 5.000 

Zwischensumme: 5.000 

Produkt 13.02.01 Natur- und Landschaft, Wald und Forstwirtschaft 

Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen (Fläche Rath) 20.000 

Zwischensumme: 20.000 

Produkt 14.02.01 Energiemanagement 

Errichtung von Photovoltaikanlagen 70.000 

Zwischensumme: 70.000 

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung 
Produkt 15.01.02  Tourismus 

Anschaffung eines Messestandes (Insgesamt) 20.000 

Zwischensumme: 20.000 

Gesamtsumme Investitionen (Zeile 30 des Finanzplanes) 6.341.900 
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8. Schuldenstand 

Kreditaufnahmen sind für das Haushaltsjahr 2010 nicht vorgesehen. 

Für den Schuldendienst sind 
2010 aufzubringen: 

Zinsen 
 

Tilgung 
 

Gesamtleistung 
 

Eigene Verschuldung 300 14.600 14.900 

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen 2009 war eine Kreditaufnahme nicht not-

wendig. 

Unter Berücksichtigung der 2010 veranschlagten planmäßigen Tilgung von 14.600  

beläuft sich der Schuldenstand auf rd. 16.500  zum Ende 2010, das sind 0,80  je 

Einwohner (bezogen auf 20.727 Einwohner, Stichtag: 31.12.2008). Dem Schuldenstand 

von 0,80  je Einwohner in Senden steht die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung 

der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit 20.000 – 50.000 Einwohnern zum 

31.12.2008 in Höhe von 1.363,07  (Schulden insgesamt) gegenüber. 

Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der eigenen Schulden in den Jahren 

2008 – 2010 auf: 

Eigene Verschuldung *)

2008 2009 2010 

Stand 

01.01. 

 

Tilgung 

 

Stand 

01.01. 

 

Neuauf-

nahme 

Tilgung 

 

Stand 

01.01. 

 

Neuauf-

nahme 

 

Tilgung 

 

Stand 

31.12.

 

rd. 

60.100

 rd. 

14.500 

rd. 

45.600 - 

rd. 

14.500 

rd. 

  31.100 - 

rd. 

14.600*)

rd. 

16.500
*) Aufgrund von Rundungsdifferenzen werden 14.600  aufgeführt. Der voraussichtliche Schuldenstand Ende 

2010 beträgt ca. 16.500 . 

Mit der Einführung des NKF und der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind neben der 
eigenen Verschuldung nunmehr auch die Verbindlichkeiten einzustellen, die sich aus 
der Schuldendienstübernahme von Dritten bzw. kreditähnlichen Geschäften ergeben. 
Aus diesem Grunde sind weitere Verbindlichkeiten darzustellen: 
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 Übernahme von Tilgungsleistungen (Altenheim St. Johannes) 
 Beginn 1982, Ende 2032, Belastung: 6.135,50  
 Stand 01.01.10:  141.116,58  
 Tilgungsübernahme:     6.135,50  
 Stand 31.12.10:  134.981,08  

 Abwicklung Grundstücksgeschäft 
 Beginn 2001, Ende 2015, Belastung 2010: 27.045,36 , ab 2011: 13.522,60  
 Stand 01.01.10:    78.804,12  
 Tilgung:     27.045,36  
 Stand 31.12.10:    51.758,76  

9. Kassenlage 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Höhe des Kassenbestandes ständigen 
Schwankungen unterliegt, die aufgrund unterschiedlicher Zahlungstermine bei den Ein-
zahlungen und Auszahlungen hervorgerufen werden. Auch das Verhalten der Abgabe-
pflichten und der öffentlichen Finanzträger beeinflusst den Kassenbestand. 

Der Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 betrug rd. 
14.910.982 Euro (ohne Finanzanlagen). Hiervon sollten entsprechend der Veranschla-
gungen im Haushaltsplan und der Inanspruchnahme von Rückstellungen in 2009 rd. 
4.782.600 Euro abfließen. Hierbei handelte es sich um Planwerte auf der Grundlage der 
Haushaltsplanung für das Jahr 2009. 

Unter Berücksichtigung dieser Ansätze beträgt der Anfangsbestand an liquiden Mitteln 
zu Beginn des Jahres 2010 insgesamt 10.128.382 Euro. Auf der Grundlage der Finanz-
planung könnte sich der Bestand an liquiden Mitteln bis Ende 2013 voraussichtlich auf 
rd. 1.592.600 Euro verringern. Dies ist auf die geplanten Investitionen sowie die um-
fangreichen Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen aus der Inanspruchnah-
me von Rückstellungen in Höhe von rd. 7.745.000 Euro (bis 2013) zurückzuführen. 
Aus verschiedenen Gründen wurden jedoch in 2009 einige Investitionsmaßnahmen so-
wie diverse Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen nicht 
umgesetzt. Insofern wird davon ausgegangen, dass sich der Bestand an Finanzmitteln 
aus nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen um rd. 370.00 Euro verbessern 
wird. Die bisher nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen sollen in 2010 durchge-
führt werden. Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen werden übertragen. 

Des Weiteren verfügt die Gemeinde Senden über zwei Fondsanlagen in Höhe von rd. 
1.773.800 Euro (Wert zum 31.12.2008) zur Abfederung künftiger Pensionsverpflichtun-
gen, welche bei Bedarf ausgezahlt werden können, um den Bankbestand zu erhöhen. 

Die im Laufe des Haushaltsjahres nicht unmittelbar für Auszahlungen benötigten liqui-
den Mittel werden sicher und ertragbringend angelegt. Eine Aufnahme von Investitions- 
bzw. Kassenkrediten ist in 2010 und absehbar nicht vorgesehen. 
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10. Ausblick 

Der zweite Haushalt im Rahmen des NKF liegt nunmehr vor. Wie bereits im Vorjahr 
dargestellt, hat die Gemeinde Senden aufgrund ihres vergleichsweise hohen Anlage-
vermögens (Cabrio, Schulgebäude etc.) einen relativ hohen Betrag (rd. 3,86 Mio. Euro) 
an jährlichen Abschreibungen zu leisten. In der derzeitigen Wirtschaftskrise ist es 
schwierig, auch unter Berücksichtigung der sog. Sonderposten die hier notwendigen 
Erträge zur erwirtschaften. In diesem Zusammenhang wird auf die vorliegende und 
durch die Wirtschaftsprüfung testierte Eröffnungsbilanz verwiesen. 

Im Vorjahr sind auch Gebührenhaushalte thematisiert worden. Es kann festgestellt wer-
den, dass in einem ersten Schritt die Gebührenkalkulation „Abwasserbeseitigung“ durch 
die Umsetzung der getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr ausgeglichen wer-
den konnte. Über die Gebührenkalkulationen im Bereich des Friedhofwesens wird zu 
beraten sein. In diesen Haushalt sind kostendeckende Erträge erst ab dem Jahr 2011 in 
die Finanzplanung eingestellt worden. 

Der Haushalt 2010 konnte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 2010 
ausgeglichen werden. Für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde Senden 
wird es entscheidend darauf ankommen, die finanziellen Ressourcen zielgerichtet ein-
zusetzen. Es wird notwendig sein, gewünschte bzw. gewollte Maßnahmen (Investitio-
nen sowie Unterhaltungen/Sanierungen) kritisch auf ihre finanziellen Auswirkung zu 
prüfen und ggfls. nicht durchzuführen oder zu verschieben. 
Dennoch kann abschließend festgestellt werden, dass der Haushalt der Gemeinde 
Senden auf einer soliden Grundlage steht sowie für die Wahrnehmung zukünftiger Auf-
gaben eine gute Ausgangsbasis liefert. 

Kritisch sei abschließend angemerkt, dass das NKF systemimmanente Schwächen zum 
Nachteil der Kommunen aufweist. Hier wird der Gesetzgeber aufgefordert werden müs-
sen, diese zu beheben. So kann es zum Beispiel nicht sein, dass die Gemeinden über 
die Kreisumlage dem Kreis zusätzliche Geldmittel verschaffen, die dieser z. B. für Pen-
sionsrückstellungen anlegt. Dieser Liquiditätsabfluss bei den Kommunen für nicht 
unmittelbar benötigte Auszahlungen bei den Kreisen, ist nicht vertretbar. Ähnliches gilt 
für die von den Kreisen vorgenommenen Abschreibungen; haben doch die Kommunen, 
so auch die Gemeinde Senden, die kreiseigenen Investitionen bereits finanziert. 




